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Herrn  
Bürgermeister Ernst Müller 
Stadtverwaltung Leichlingen 
Am Büscherhof 1 
 
 Leichlingen      
 
per E-Mail:  stadt@leichlingen.de, ernst.mueller@leichlingen.de  

 
Leichlingen, .. 

  
Anfrage: Satzung zur Straßenreinigung 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
zur aktuellen Straßenreinigungssatzung bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen: 
 

1. Das OVG Münster hat mit Urteil vom 11.1. die unzureichende Bestimmtheit von 
Regelungen zur Übertragung der Straßenreinigung in Stichwegen „jeweils nur bis zur 
Fahrbahnmitte“ festgestellt (siehe die ausführliche Stellungnahme in den Mitteilungen 
/, S. 1 des Städte- und Gemeindebundes NRW). Dann sei unklar, ob und auf 
welche Weise die Straßenreinigungspflicht einem Anlieger am Kopf einer Stichstraße 
bzw. einer Sackgasse oder Wendehammers übertragen sei. §  Abs. 1 unserer Satzung 
enthält eine der beanstandeten Satzung ähnliche Formulierung. 
 
Welchen Handlungsbedarf sieht die Stadtverwaltung angesichts dieser geänderten 
Rechtslage für eine Änderung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt 
Leichlingen? 

 
. Die im Rat am .. gemäß der Anlagen zu Vorlage Nr. 

-11/ vom .. beschlossene Satzung weicht 
zumindest in einigen Punkten von der im städtischen Inter-
net unter Bürgerservice  „Ortsrecht / Satzungen“ veröffent-
lichten Fassung ab. So weist das Straßenverzeichnis der 
Internetfassung für die Straße „Bergerhof 1. freie Strecke der 
L “ den Landesbetriebes Straßenbau NRW als zuständig 
für Straßenreinigung und Winterdienst aus, während die be-
schlossene Verwaltungsvorlage hier den Betriebshof der 
Kreisverwaltung als zuständig bezeichnet. 
 
Welche Version ist zutreffend, welche gültig? 

 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
Dr. Reinhard Schüren 
Ratsmitglied 
SPD-Fraktion Leichlingen 
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